
Folgen einer Verletzung der Aufbewahrungspflicht 
 
 

Sind aufbewahrungspflichtige Unterlagen von vornherein nicht aufbewahrt worden 
oder vor Ablauf der Aufbewahrungsfrist vernichtet oder sonstwie abhanden 
gekommen, können sie im Zivilprozess oder bei Auseinandersetzungen nicht 
vorgelegt werden. Ihr Beweiswert entfällt.  
 
Werden die Aufbewahrungspflichten nicht eingehalten und entspricht die 
Buchführung damit nicht den §§ 140 bis 148 AO, so ist die Finanzbehörde berechtigt, 
die Besteuerungsgrundlage zu schätzen. Weiterhin kann bei der Verletzung der 
Buchführungspflichten je nach Einzelfall aufgrund der Verwirklichung von 
Steuerstraftatbeständen oder anderen Straftatbeständen eine nicht unerhebliche 
Freiheitsstrafe drohen. 
 
Dies gilt im Grundsatz auch dann, wenn Buchführungsunterlagen vor Ablauf der 
Aufbewahrungspflicht unverschuldet abhanden gekommen sind. Die 
Rechtssprechung hat jedoch angenommen, dass ein Steuerpflichtiger, dem 
Buchführungsunterlagen durch höhere Gewalt (Überschwemmung, Brand, Einbruch 
u. ä.) abhanden kommen, aus Billigkeitsgründen so zu behandeln ist als ob die 
Unterlagen noch vorhanden seien. 
 
 
 
 


